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Stand: Rechtskraft Stand: 6. Änderung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete, siehe textliche Festsetzung Nr. 1 WA / WA*

Mischgebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1MI

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

Maximale Höhe der baulichen Anlagen bezogen auf den unteren Bezugspunkt
siehe textliche Festsetzung Nr. 2 

H max: 

Maximale Firsthöhe bezogen bezogen auf den unteren Bezugspunkt
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

FH max: 

Maximale Traufhöhe bezogen auf den unteren Bezugspunkt
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

TH max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Geschlossene Bauweiseg

Baulinie

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Fußweg F 

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND 
SONSTIGE MAẞNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Elektrizität

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Geschoßflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

0,8

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung:

FESTSETZUNGEN gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Stellung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung)

Abgrenzung  unterschiedlich festgesetzter Hauptfirstrichtungen

Dachneigung 35 - 45 °

Gebäude mit Hausnummer 

Flurgrenze

FlurnummerFlur 10 1

Flurstücksgrenzen
und Flurstücksnummer123

57.68 Kanaldeckelhöhen in Meter über NHN

HBP: 58,10 Höhenbezugspunkt in Meter über NHN

Geländehöhe in Meter über NHN (GEOportal.NRW 2024)57,88

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Leitungsrecht belastete Flächen zugunsten der VersorgungsträgerL

TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Wohngebäude für sozialen Wohnungsbau bzw. für Personengruppen mit besonderem 
Wohnbedarf

     In den Allgemeinen Wohngebieten sind in den mit WA* gekennzeichneten Bereichen nur 
Wohngebäude zulässig, die entweder mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden 
könnten oder für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf bestimmt sind.

1.3 Im Mischgebiet ist die gem. § 6 (2) Nr. 8 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung 
(Vergnügungsstätten) unzulässig.

1.4 Im Mischgebiet ist die Ausnahme gem. § 6 (3) BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes.

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen
Die maximal zulässigen First- und Traufhöhen bzw. Höhen der baulichen Anlagen sind in den 
jeweiligen Bereichen der Planzeichnung festgesetzt. Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten First- 
und Traufhöhen bzw. Höhe der baulichen Anlage ist die mittlere Höhe der Oberkante der an das 
Grundstück angrenzenden fertigen Erschließungsstraße (Höhen siehe Planeintrag). 
Abweichend davon gilt für das mit WA 1 gekennzeichnete Allgemeine Wohngebiet der in der 
Baufläche festgesetzte Höhenbezugspunkt (HBP) als unterer Bezugspunkt. 
Oberer Bezugspunkt ist die Höhe der baulichen Anlage. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der 
Außenkante der senkrecht aufgehenden Wand mit der Oberkante Dachhaut. 

2.2 Bei Baukörpern, die eine II-Geschossigkeit aufweisen, darf eine Traufhöhe von 5,50 m nicht 
unterschritten werden. Die Traufhöhe bezieht sich auf die mittlere Höhe der Oberkante der an das 
Grundstück angrenzenden fertigen Erschließungsstraße (Höhen siehe Planeintrag).

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN GEM. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1 Dachaufbauten (Dachgauben) und Dacheinschnitte sind bei Baukörpern, die traufständig zum 
öffentlichen Straßenraum ausgerichtet sind, nur in der Breite von maximal 50 % der jeweiligen 
Traufenlänge zulässig. Sie müssen mindestens 1,00 m von der seitlichen Gebäudeaußenwand 
entfernt sein.

 für die 6. Änderung

HINWEISE 

1. BODENDENKMÄLER
Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat 
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL -Archäologie für Westfalen- Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder der Stadt 
als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) 
unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 
DSchG NRW).
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen 
Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 
26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen 
freizuhalten.

2. ARTENSCHUTZ
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte gegenüber „Gebäudefledermäusen“ ist 
rechtzeitig vor Durchführung von Abbrucharbeiten eine qualifizierte, fachgutachterliche 
Abbruchbegehung erforderlich (Ein-, Ausflugkontrolle / Gebäudebegehung). In Abhängigkeit der 
Ergebnisse der Abbruchkontrolle können weitere Maßnahmen erforderlich werden, die dann mit 
dem Fachgutachter und der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sind.

Zum Ausschluss des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) gegenüber europäischen 
Vogelarten sind mögliche Gehölzentfernungen in Anlehnung an § 39 BNatSchG nicht innerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeiten (01.03. – 30.09.) durchzuführen.

ÄNDERUNGSVERFAHREN für die 6. Änderung

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am __ . __ . ____ gem. § 2 i.V.m. § 13a des 
Baugesetzbuches diese 6. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 
6. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

...............................
Bürgermeister
 
Diese 6. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches in der Zeit vom __ . __ . ____ . bis __ . __ . ____ . einschließlich zu jedermanns 
Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am __ . __ . ____ .
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 
4 Abs. 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am __ . __ . ____ gem. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen, 
diese 6. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Begründung - erneut öffentlich 
auszulegen.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Diese 6. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
in der Zeit vom __ . __ . ____ bis __ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht erneut 
öffentlich ausgelegen.
Gleichzeitig mit der Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB erfolgte die erneute Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 6. Änderung des
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 6. Änderung des Bebauungsplanes 
am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser 
Bebauungsplan in Kraft getreten.
Sassenberg, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung der Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - Plan V) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I S. 58), in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) vom 
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NRW. S. 248), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.
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geänderte Baugrenze

Nicole Rylka
Linien
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